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Regionale Kooperation im juristischen Bibliothekswesen —
das Beispiel Basel*

Von Dr. iur. CArôfmtif/z M. Flück, Institut für Internationales Recht und
Internationale Beziehungen, Basel

Gewisse Tzzfgalze/z im ßlfzliot/zeLsFerelc/z AcôTzzzen Izezzte wzVkiam nur zzoc/z

dzzrc/z Kooperation zwiic/ze/z zle« einzelne« mil liieren Tzzfgalzen èesdzà'flig-
ten ßilzlioi/zeken gelöst werden.

Der Verfasser jc/zz7dert IVolwe/zzligkeil, Voraussetzungen und Mittel der
Zusammenarbeit zwischen der rec/zt^wz'js'enä'c/za/t/z'c/zen ^47>tez7ung der t/B
Basel, der ßzölzot/zeA: des' Instituts für ßec/ztsw/ssensc/za/t der Gnzversz7dt
Basel und der ßidi/ot/zeA: des 7nstz7u?s /ür Internationales Recht.

Zu/ourd'/zuz, certaines tâches ne peuvent être accomplies d'une manière
efficace e/ue par une coopération entre les iuMot/zèctues intéressées. L'auteur
décrit la nécessité, les conditions et les moyens de la collaboration actuelle
entre la Bièlioiizèçne universitaire de Bâle, la bibliof/zèçue dzz séminaire de
droit de f C/niversité de Bâle et celle de l'/nstitut de droit international.

Wenn hier über regionale Kooperation im Hochschulbibliotheksbereich
gesprochen wird, kann wohl vorausgesetzt werden, daß mancher Leser
bereits mehr oder weniger gute (oder vielleicht auch gar nicht gute) Erfah-
rungen mit diesem zumeist dornenvollen Problem schon selbst gemacht hat.
Vorausgesetzt werden kann ferner auch, daß der Praktiker nicht primär
interessiert ist an jenen schönen theoretischen Idealkonzepten, die eifrige
bibliothekarische Schriftsteller insbesondere im Ausland zu konzipieren nicht
müde werden und die, wenn überhaupt, allenfalls bei Hochschulneugründun-
gen von Bedeutung werden können. Wir Bibliothekare als mehr oder weniger
ambitionslose Berufsleute, meist bis an den Hals in der Alltagsarbeit steckend,
haben zunächst bescheidenere Ziele; unser Problem ist es, Althergebrachtes
zu verändern, zu entwickeln, einen Kompromz'/I zu finden zwischen den An-
forderungen von Wissenschaft und Technik, die sich in oft schwindelerregen-
der Weise entwickeln, und den organisch gewachsenen Strukturen sowie den
wirtschaftlich bedingten und oft schmerzlich engen Grenzen, die solchen Ent-
Wicklungen entgegenstehen.

Als solche meist hemmende Strukturelemente finden wir insbesondere
vor:
l.Die ardzlZektozzLc/zen, also buchstäblich «versteinerten» Strukturen un-

serer Bibliotheksgebäude, ihre oft dezentrale Anordnung innerhalb der

* Modifizierter Text eines Referates für die Tagung der schweizerischen Rechts-
bibliothekare am 21. März 1975 in der Universitätsbibliothek Basel.
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Stadt, aber auch ihre innenarchitektonischen Inkonvenienzen, insbesondere
in Altbauten.

2. Die Struktur der SammeZgeôZete der einzelnen Bibliotheken, die sich meist
in fachlicher Hinsicht teils überschneiden, teils Lücken frei lassen oder
zumindest keine für den Benützer befriedigende Grenzziehung gestatten.

3. Die /ZraanzieZZe Struktur, insbesondere hinsichtlich der Sachkredite sowie
allfälliger Privatzuwendungen, die bei einer nach außen evidenten Form
bibliothekarischer Koordination der Gefahr von Kürzungen unterliegen.

4. Die orgamlsatorac/ze Struktur der verschiedenen Kategorien von Hoch-
schulbibliotheken mit zwischen Zentral- und Institutsbibliotheken stark
divergierenden Unterstellungsverhältnissen.

5. Die persoraeZZe Struktur innerhalb der Bibliotheken mit überwiegend biblio-
thekarisch-administrativen Fachkräften in der zentralen Universitätsbiblio-
thek sowie den Dozenten und Forschern in den Instituten.

6. Dazu treten, aus den genannten Gegebenheiten mehr oder weniger Zwangs-
läufig resultierend, jene ebenso delikaten wie schwer zu überwindenden
/mponderaè/Z/e«, wie etwa gewisse Hegemonietendenzen einer durchbüro-
kratisierten Zentralbibliothek auf der einen, Ansätze zu akademischem
Feudalismus in den Instituten auf der andern Seite.

Diese sechs Komplexe überlieferter Hindernisse haben wir auch in Basel

vorgefunden, und die Biographie des auch bei uns noch recht jungen Kindes
der bibliothekarischen Kooperation läßt sich modellhaft darstellen als Chro-
nik eines Kampfes mit diesen sechs hinderlichen Elementen.

1.Die drei juristischen Bibliotheken im Basler Hochschulbereich, also die
rechtswissenschaftliche Abteilung der Universitätsbibliothek, das Institut
für Rechtswissenschaft als Seminarbibliothek der Juristischen Fakultät
sowie das Institut für Internationales Recht mit einer Spezialbibliothek zum
Völkerrecht, zum Kollisionsrecht und zur Rechtsvergleichung sind in drei
verschiedenen Gebäuden domiziliert, die je gut einen Kilometer Luftlinie
voneinander entfernt liegen. Die Überwindung dieser außerordentlich un-
befriedigenden Situation wurde vor über zehn Jahren mit der Ausarbeitung
von Plänen für einen Neubau beider juristischen Institute in unmittelbarer
Nähe der UB an die Hand genommen, fiel jedoch «dringlicheren» Bau-
aufgaben (wie etwa Schnellstraßen durch Wohnquartiere und Großanlagen
für den Showsport) sowie schließlich dem allgemeinen Finanzdebakel
unseres Kantons zum Opfer. Es muß hier jedoch betont werden, daß das

A und O jeder bibliothekarischen Kooperation auf städtischer Ebene eine
raumZ/c/ze ZziMmmen/ais««^ cZer Rec/ûsZnèZzot/zeken ist.

2. Dies ergibt sich sofort aus der Betrachtung der Sammelgebiete der einzel-
nen Bibliotheken. Auch die beste Hw/teZZwng eZer Samm<?Zg(?Z>iere unter die
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juristischen Bibliotheken kann nicht verhindern, daß der Benützer immer
wieder zwischen den Bibliotheken umherpendeln muß, um die für seinen
Fall relevanten Literaturstellen zusammenzutragen. Nun ist aber an eine

optimale fachliche Aufteilung ohnehin nicht zu denken, da die gewachse-
nen Bestände und deren Nachweise in den verschiedenen Katalogen eine

rigorose Neuaufteilung auf die vorhandenen Bibliotheken nach logischen
oder praktischen Gesichtspunkten schlechthin verunmöglichen. Wir sind
in Basel folgendermaßen vorgegangen:

a) VeMerwerlumgi?« werden nach einem unter uns vereinbarten Schwer-
pw«k?<?p?a« auf unsere Bibliotheken aufgeteilt. Dabei wird Literatur zum
sc/Wez'zerac/ze« Rec/zt grundsätzlich sowohl auf der UB als auch im
Institut für Rechtswissenschaft gesammelt, ^//gemeine LzVeratar wie
etwa Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie, Rechtsgeschichte sowie
Werke interdisziplinären Charakters sammelt die UB. Das Recht unse-
rer TVac/zèarrfaate« wird so aufgeteilt, daß die UB vorwiegend privat-
rechtliche sowie praxisorientierte Werke erwirbt, während öffentliches
Recht und Strafrecht hauptsächlich im Institut für Rechtswissenschaft
gepflegt wird. Literatur der übrigen kontmentaZeMZ-opäz'rfJzen Staaten,
etwa skandinavisches oder östliches Recht, wird, wenn überhaupt, eher

von der UB gesammelt. Das übrige ausländische Recht, also insbeson-
dere das angeLäc/tJz'.s'cÄe, gehört zum Sammelgebiet des Instituts für
Internationales Recht als Bestandteil der rechtsvergleichenden Abteilung,
neben welcher, wie schon gesagt, das Völkerrecht, das Recht der inter-
nationalen Organisationen sowie das internationale Privatrecht und Ver-
fahrensrecht dort gepflegt werden.

b) Diese wohl etwas kompliziert wirkende Aufteilung hat sich eben darum
aufgedrängt, weil auf die bestehenden Sammlungen unserer Bibliothe-
ken und deren historisch gewachsene Schwerpunkte einigermaßen Rück-
sieht zu nehmen war. Ein H zzrfazz.s'c/z vor/za«Jener Berfa«Je im Sinne der
Schwerpunktvereinbarung wurde nur auf dem Gebiet der Pen'oJzka vor-
genommen, wobei auch hier keine rigorosen Neuaufteilungen, sondern
nur vereinzelte besonders wichtige Umstellungen vorgenommen wer-
den konnten. Diese Umstellungen erfolgten nicht als Deposita, und die
betreffenden Reihen werden von der übernehmenden Bibliothek auf
eigene Rechnung weitergeführt. Ein von der UB erstelltes Verzeichnis
der Zeitschriften im Basler Universitätsbereich (2. Aufl. 1974) erleich-
tert hier die Orientierung.
Notwendiges Korrelat einer solchen Aufteilung der Sammelgebiete
unter räumlich getrennte Bibliotheken ist ein laufender wrfazzsc/z Jer
Kato/o^karfe«. Hier sind sowohl auf der UB als auch im Institut für
Rechtswissenschaft die Bestände der anderen Basler Rechtsbibliotheken
in den Nominalkatalogen nachgewiesen, während der Katalog des Insti-
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tuts für Internationales Recht nur seine eigenen Bestände sowie fachlich
verwandte Literatur des Instituts für Rechtswissenschaft nachweist.

3. Die beiden juristischen Institute haben einen gemeinsamen SucMrezZ/f,
während die Rechtsabteilung der UB am Staatskredit dieser Bibliothek
partizipiert. Bei der Anschaffung größerer Werke wurde jedoch bereits in
einigen Fällen eine gemeinsame Finanzierung beschlossen, wobei diese
Werke bisher in der UB aufgestellt wurden. Ein getrenntes Auftreten der
einzelnen Bibliotheken gegen außen hat insbesondere im Verkehr mit pri-
vaten Gönnern und Donatoren verständlicherweise Vorteile.

4. Die orguraYatowc/ze Struktur, insbesondere die Unterstellungs- und
Kompetenzverhältnisse, waren noch in den sechziger fahren sehr ver-
schieden. Nicht zuletzt im Hinblick auf die Koordination wurde eine An-
gleichung angestrebt und in Basel auf folgende Weise verwirklicht:
a) 1962 wurde für das Institut für Rechtswissenschaft die Stelle eines

Institutsleiters mit voller bibliothekarischer Verantwortlichkeit geschaf-
fen. Erst anfangs der siebziger lahre wurde auch den Abteilungsleitern
der Universitätsbibliothek die volle /4/McZza//M«g.y£ompete«z auf ihren
Fachgebieten übertragen, die gleichzeitig auch dem Bibliothekar des

Instituts für Internationales Recht vom Institutsvorsteher zugestanden
wurde.

b) 1971 erließ das Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt IFeZ-

itznge« zMm BZè/ZcY/zefawe.s'e«, in denen die bibliothekarische Koopera-
tion im Hochschulbereich verbindlich etwa in der Weise festgelegt
wurde, wie sie sich bereits vorher im Fachbereich Rechtswissenschaft
eingespielt hatte.

5. Diese kleine Pionierleistung der juristischen Bibliotheken Basels war nur
möglich aufgrund der bestehenden personellen SzYnahon, wie sie bereits
angedeutet wurde. Ohne etwa gleichwertige Gesprächspartner, d. h. ohne
Bibliotheksvertreter, die auf Dauer angestellt, juristisch und bibliothe-
karisch ausgebildet und mit einer Anschaffungskompetenz ausgestattet
sind, läßt sich eine intensive bibliothekarische Kooperation kaum denken.
Dies erweist sich insbesondere im organisatorischen Kernstück unserer
Zusammenarbeit, den monatlich stattfindenden Koordinationssitzungen,
die aus unserer Bibliotheksarbeit nicht mehr wegzudenken wären.
Dabei werden nicht nur strittige Anwendungsfälle des Schwerpunkteab-
kommens oder Abweichungen davon durchgesprochen. Auch das Stu-
dium der ßweZ/en /ür eZz'e /lnjc/!a//z<ng.s'.ye/eÄYZon, also National- und Fach-
bibliographien, Rezensionen, Buchhandelsprospekte, Ansichtssendungen
und ähnliches, wurde unter den drei Bibliothekaren aufgeteilt, und die
gegenseitige Information darüber ermöglicht eine wesentliche Rationali-
sierung und Effektuierung der Selektionsarbeit.
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6. Durch die, wie uns scheint, modernen betriebswirtschaftlichen Gesichts-
punkten Rechnung tragende KompetenzverteiLmg können auch alther-
gebrachte Animositäten und Tendenzen zur Eigenherrlichkeit schrittweise
überwunden werden. Wohl werden die Institutsbibliothekare mit Dozen-
ten und Assistenten ihrer Institute in regem Kontakt stehen, während die

Abteilungsleiter der UB mit ihrer Direktion wesentliche Anschaffungspro-
bleme besprechen. Aufgabe der Bibliothekare wird es jedoch stets bleiben,
gegenüber ihren Vorgesetzten die Gesichtspunkte der Koordination immer
wieder in den Vordergrund zu stellen und, was besonders in den Instituten
oft wichtig ist, allzu spontane und oft nicht durchdachte Anschaffungs-
Vorschläge in einen etwas größeren Rahmen zu stellen und nach überge-
ordneten Gesichtspunkten zu beurteilen. Daß dabei den Institutsbibliothe-
karen in ihrer engen Verbindung zu den aktuellen Lehr- und Forschungs-
bedürfnissen oft eine etwas andere Rolle zukommt als den Universitäts-
bibliothekaren mit ihren langfristig und für ein weiteres Publikum konzi-
pierten Anschaffungsentscheidungen, versteht sich von selbst. Gerade
durch eine regionale Koordination können diese divergierenden Positio-
nen im Fachbereich Rechtswissenschaft fruchtbar einander gegenüber-
gestellt und zu einer sinnvollen Synthese gebracht werden.

Im Rahmen dieser Darstellung können nur ein par Skizzen zu diesem im
einzelnen sehr komplexen Problem vorgetragen werden.*

Dieses «Basler Modell« ist gewiß alles andere als das Ei des Kolumbus,
ich möchte fast sagen, es trieft geradezu von Kompromissen. Aber es hat —

so viel hat sich bisher gezeigt — den Vorteil, realisierbar und praktikabel zu
sein. Auch wir stehen ja erst am Anfang einer Entwicklung. Aber ich bin
davon überzeugt, daß die Richtung dieser Entwicklung voraussehbar ist.
Koordination im juristischen Bibliotheksbereich ist nicht nur Rationalisierung
im finanziellen und personellen Sinn, sondern auch im ursprünglichen Wort-
sinn eine Tendenz, die raiiona/en Gejic/üspunftien zum Durchbruch ver-
hilft, die nicht nur der wirtschaftlichen Entwicklung, sondern auch der poli-
tischen, wissenschaftlichen und technischen Evolution folgt. Stichworte wie
Kybernetik, Telekommunikation, Rechtsinformatik signalisieren dies ebenso
wie politisch-organisatorische Integrationsprozesse auf kantonaler, Bundes-
und internationaler Ebene. Daß damit auch die bibliothekarische Koordina-
tion im Bereich der Rechtswissenschaft ihre regionalen Grenzen überwinden
muß und wird, ist heute wohl nicht mehr nur ein Wunsch (oder allenfalls eine
Befürchtung), sondern bereits ein Faktum.

* Näher Interessierte seien auf den kleinen Aufsatz hingewiesen, der, vom Ver-
fasser in den «Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft für juristisches Bibliotheks-
und Dokumentationswesen», Tübingen, Jg. 4, No. 2, Juli 1974 veröffentlicht, über
Stand und Entwicklung deutschschweizerischer Rechtsbibliotheken berichtete.
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